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(Fortsetzung.)

- Am 23. Dezember 1846 kann Eschmann iiber den Stand
der Arbeiten melden, daB fiir die Beendigung der topogra-
phischen Blitter iiber das ganze Kantonsgebiet nur noch
ca. 5 Quadratstunden auf dem Blatt Wil und /g Quadrat-
stunde im Blatt Altstitten iibrig blieben. Im Verlaufe des
Winters wiirden die Blitter fertig ausgearbeitet und auch
das Triangulationsprotokoll nebst dem graphischen Netze
erginzt. Damit war eine der Hauptarbeiten Eschmanns zum
AbschluBB gebracht. Wenn man beriicksichtigt, dal er im
gleichen Zeitabschnitt sich auch mit der kantonalen Trian-
gulation Ziirich und mit andern Vermessungsarbeiten be-
faBte, muB man iiber die Arbeitskraft dieses bedeutendsten
schweizerischen Geoditen und Topographen der damaligen
Zeiten staunen. Er starb allzufriih, am 14. Januar 1852, im
Alter von nur 44 Jahren an Typhus, den er sich im Winter
1851/52 in den Sumpfgebieten der Rheinebene zwischen
Sargans und Ragaz geholt hatte.

* Verdffentlichung zuge-lassen. unter Bewilligung Nr. 6265 vom
22, Juli 1942, BRB. vom 3. Oktober 1939.
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Die Merkmale der Eschmannschen Triangulation uber
den Kanton St. Gallen sind folgende:

1. Neun eidg. Anschlufpunkte, entnommen aus seinen
eigenen, 1840 veroffentlichten ,,Ergebnissen®, niamlich:
Calanda, Fihnern, Gébris, Hérnli, Hundwﬂerhohe Kamm-
egg, Luzenland, Santls Scesaplana

Sechs zurcherzsche Anschluﬁpunkte aus der gleichzeitig
entstandenen Triangulation fiir die topographische Karte
des Kantons Ziirich, an der Eschmann teilweise auch in
leitender Stelle mitarbeitete: Hirzegg, Hiittkopf, Hulftegg,
Rothen, Scheidegg, Warthe.

Drei ésterreichische Signale: Frastanzersand, Fundelkopf,
Kumenberg mit Koordinaten im Schweizersystem.

2. Von den 431 Dreiecken sind nur in 34 Fillen alle drei
Winkel gemessen und auf 180° ausgeglichen. Unter den
Dreieckschliissen kommen Zwinge von 20 und mehr
Sexagesimalsekunden vor. Die Anzahl Repetitionen der
Winkel ist abgestuft nach der Bedeutung, d. h. nach der
Linge der Visur, von 2 X Sfacher bis zu nur einfacher
Messung. Uberschiissige Beobachtungen, mit denen eine
Stationsausgleichung hitte vorgenommen werden konnen,
sind nicht gemessen.

3. Die Koordinaten der Punkte sind in der Regel aus
je einem Dreieck berechnet und in den Verzeichnissen nur
mit Dezimeterwerten eingetragen. Die wenigen Doppel-
rechnungen aus zwei verschiedenen Dreiecken dienten nur
als Rechnungskontrolle und nicht zur Mittelung der Resul-"
tate. Bei unrichtig gemessenen oder fehlerhaft eingesetzten
Dreieckswinkeln konnten Fehler entstehen, ohne bemerkt
zu werden. Das war z. B. bei der Bestimmung des Punktes
Freudenberg der Fall, dessen Koordinaten um ca. 12 m zu
weit Ostlich liegen und die alle aus ithnen abgeleiteten
Punkte in den Bezirken St. Gallen und Rorschach mit dem
gleichen Fehler behaften.

4. Es wurden von Eschmann bestimmt:

99 Stationspunkte ohne dauernde Versicherung
144 Tirme von Kirchen und profanen Bauten
33 Hausgiebel und Hausecken
8 Biume
14 eingeschnittene Bergspitzen ohne Signalisierung

294 Punkte im ganzen, d. h. !/; Stationspunkte, ?/3 vorwirts
eingeschnittene Punkte von verschiedener Qualitit.
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— 97 —

5. Fir die Winkelmessung beniitzte Theodolite: Ein
achtzolliger Reichenbach, ein zwolfzélliger Starke. }

6. Das Dreiecksnetz li3t den Aufbau vom GroBen ins
Kleine vermissen und triigt deutlich die Zeichen regionaler
Bearbeitung von Talschaften und Bezirken, unter denen der
statische Verband oft fehlt. (Siehe beigegebenes Netz.)

Aus dieser Charakteristik geht hervor, daB3 die Esch-
mannsche Triangulation nicht Selbstzweck, sondern nur.
Mittel zum Zweck sein konnte, die notige Vermessungs-
grundlage fiir die topographische Karte zu bekommen.
Eschmann selbst hielt sie zwar fiir weitere Zwecke geeignet,
denn in seiner Publikation ,,Bruchstiicke einer geometrischen
Beschreibung des Kantons St. Gallen“ (gedruckt in der
F. D. Kilinschen Offizin 1847) auBert er sich folgender-
maBen iiber die Genauigkeit der Koordinatenwerte:

,,Diese Arbeiten im Kanton St. Gallen wurden mit den nim-
lichen Theodoliten wie bei der eidgenossischen Netzlegung und
mit einer Sorgfalt durchgefithrt, vermége welcher die erhaltenen
Resultate nicht blo3 dem Zwecke einer Karte im Maf3stab 1 :25000,
sondern auch spiter, in weit groBerm MaBstabe vorzunehmenden
Messungen entsprechen kénnen, falls zur Versicherung der aus-
gewilhlten Signalpunkte Vorkehrung getroffen wiirde. Die vier
bis achtstiindigen Entfernungen der Fixpunkte sind insgesamt
auf 3 bis 4 Ful} sicher, was eine MeBkettenmessung bei weitem
nicht zu leisten im Stande ist.”

Gegeniiber der in seinem Rapport vom 28. Dezember
1844 an den Kleinen Rat angegebenen Punktgenauigkeit
nimmt er fiir seine Koordinatenwerte in dieser Publikation
somit viel geringere Fehlerbetrige an. Die genannte Druck-
schrift enthilt die Koordinaten und Héhen einer Auswahl
von 202 Punkten, denen er vielleicht besondere Genauigkeit
beimaBl, denn er bemerkte dazu noch:

,Die Veroffentlichung dieser Resultate kann fiir kiinftige
partielle Vermessungen im Kanton Wert haben, indem durch
Kombination je zweier Koordinatenpaare der beziigliche Abstand
der Objekte gefunden wird. Nachstehende Zahlen beruhen auf
Dreieckseiten, die bis auf 1/20000 ihrer Gro8e zuverlissig sind.

Die Vergleichung mit spater, nach zuverldssigen Metho-
den und mit leistungsfihigeren MeBinstrumenten bestimm-
ten, heute noch identisch erhaltenen Turmpunkten zeigt,
daB Eschmann die Genauigkeit seiner Triangulationsergeb-
nisse stark iiberschitzt hat. Sie erfiillten aber ihren eigent-
lichen Zweck als Grundlage fiir eine Karte 1 :25000
dennoch.

Die Entfernungen zwischen einer gréern Anzahl seiner
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Hochpunkte wurden vom Verfasser den aus der heute giil-
tigen Landestriangulation I11. Ordnung und der Grundbuch-
triangulation IV. Ordnung errechneten Entfernungen der-
selben Objekte gegeniibergestellt. DaB3 in dieser Vergleichung
nicht nur Unsicherheiten der reinen Messung und Rech-
nung sichtbar werden, sondern darin auch Einfliisse der ver-
schiedenen Projektionsarten (Bonne, Zylinder) und Ande-
rungen in der Lingeneinheit enthalten sind, tut der Beurtei-
lung der Grifenordnung der Fehler keinen Abbruch. Die
heute giiltigen Entfernungen diirfen beim Vergleich mit den
Eschmannschen Werten in diesem Sinn ohne weiteres als
‘Vergleichsbasis angenommen werden, denn die heutigen
mittleren Punktfehler bewegen sich zwischen 1 und 3 cm.

Es ergeben sich zwischen Eschmannschen Punkten fol-
gende Fehler:

Léngenfehler
Anzahl der Fille Maximalfehler Durchschnittl. Fehler
total + — — — absolut per 1 km
43 27 16 12,62 12,89 1/4160 0,25 m

Azimutfehler (zent.)
Durchschnitt Mittl. Fehler
total - = — M.
42 23 19 515" 525" 142" + 188"

Die Eschmannsche Triangulation wurde, neben den
topographischen Aufnahmen im M. 1 : 25 000, spiter auch
noch fir die MeBtischaufnahmen der Katastervermessung
im Gebiet des Rheinperimeters im M. 1 : 2000 als Grund-
lage benutzt, sowie fiir die Ubersichtspline 1 : 10 000, die
aus diesen Katasterplinen entstanden. Sie dienten bis zum
Jahr 1893, trotzdem sie infolge unsystematischer Nach-
fiihrung und fast vollstindigem Verlust der Fixpunkte bald
stark an Wert und Zuverlissigkeit eingebiiBt hatten.

Punkt 19 des Werkvertrages vom 13./20. September 1841
bestimmte, da3 jedes Blatt der aufzunehmenden Karte als
vorschriftsgemifl ausgefiihrt gelte, sobald es die Genehmi-
gung des eidg. Oberstquartiermeisters erhalten habe. Trotz-
dem also damit die Beurteilung in die Hinde Dufours gelegt
worden war, behielt sich der Kanton in praxi doch das Recht
einer eigenen Priifung vor und betraute damit den kantonalen
StraBeninspektor Hartmann. In einem BeschluB des Kleinen
Rates vom 9. August 1844 wurde festgelegt, daB3 bei der
Priifung
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Abb. 8. Ausschnitt aus der Eschmannschen Karte des Kantons St. Gallen 1:25 000, in Schraffen~
manier umgezeichnet und lithographiert von Melchior Ziegler in Winterthur, gestochen von P. Steiner
und E. Leuzinger ’



1. keine trigonometrischen oder geometrischen Nach-
messungen auszufithren seien (wahrscheinlich aus dem
einfachen Grunde, weil der als Verifikator bestimmte
Beamte dem bewihrten Geoditen und Stabshauptmann
Eschmann gegeniiber, in dieser Materie, die nétige Kom-
petenz nicht besal3),

2. vielmehr Okularprifungen der Topographie und der
Nomenklatur durch den StraBeninspektor auf dessen
Dienstreisen und

3. die Kontrolle der Grenzen vorgenommen werden sollen.

Trotz wiederholter Mahnung blieb aber der Verifikator
mit der Priifung der Eschmannschen Blitter im Riickstand,
bis er am 13. Februar 1847, also dreieinhalb Jahre nach Be-
ginn der Aufnahmen, den energischen Befehl erhielt, seine
Pflichten besser zu erfiillen, was durch die Anstellung von
Hiilfspersonal erleichtert werden diirfte. Es wurde denn in
der Folge auch fiir jedes einzelne Kartenblatt ein besonderer
Hiilfsverifikator bestellt. Es waren dies Behdordemitglieder,
wie Bezirksammainner, Kantonsrite, ein Forstinspektor und
hohe Offziere, also Personlichkeiten, die wohl in hohem
Mafle iiber Ansehen und politischen EinfluB3, aber um so
weniger iiber besondere Fachkenntnisse verfiigten. Mit Aus-
nahme der teilweisen Bereicherung und vielleicht auch Be-
richtigung der in vielen Fillen beanstandeten Nomenklatur,
hat dieser ganze Verifikationsapparat kaum wesentlichen
FinfluB auf den Inhalt und die Giite der Karte ausgeiibt,
diirfte aber Eschmanns Werk in einem weiteren Kreis be-
kannt gemacht haben. Vier Jahre nach Abschluf3 der Auf-
nahmen, im Februar 1851, mahnte der Kleine Rat seinen
StraBeninspektor erneut, alles aufzubieten, um bis Ende 1851
die Verifikation der noch unerledigten Blitter durchzufiihren,
nachdem bereits am 20. Februar/13. Mirz 1846 durch das
kantonale Departement des AuBern mit Jakob Melchior
Ziegler in Winterthur ein Werkvertrag fiir die Reproduktion
der Karte durch Lithographie abgeschlossen worden war.

Die Frage der Vervielfiltigung war nicht unbestritten
geblieben. Eingehende Untersuchungen und Augenscheine
wurden im Auftrag des Kleinen Rates durch StraBen-
inspektor Hartmann im Ausland unternommen, zur Ab-
klirung der Frage, ob Kupferstich oder Lithographie das
zweckmiBigste Verfahren sei. Am 5. November 1844 be-
schloB der Grofle Rat, die Karte im Original-Aufnahme-
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mafstab 1 : 25 000 durch Lithographie drucken zu lassen.
Ein Jahr spiter aber stellte die Budgetkommission auf Emp-
fehlung Eschmanns den Wiedererwigungsantrag, von der
Reproduktion im OriginalmafBstab abzusehen, vielmehr eine
Handkopie fiir 1000 Franken als Gebrauchsexemplar er-
stellen zu lassen und die Originalblitter ins Staatsarchiv zu
legen, bis die Frage des Druckes im kleineren MaBstab
(1 : 100 000) vom Kleinen Rat gepriift worden sei.

Dieser wohlbegriindete Antrag wurde am 12. Novem-
ber 1845 abgewiesen und der Beschlufl vom 5. Novem-
ber 1844 bestitigt. Damit hatten die Antrige des StraBen-
inspektors Hartmann gegeniiber der Empfehlung des kom-
petenten Fachmanns Eschmann vor dem Forum der gesetz-
gebenden Behérde gesiegt. '

Eschmann hatte in seine Aufnahmen das Gebiet der
beiden Appenzell nicht einbeziehen miissen, weil diese schon
seit 1819-1831 durch Oberst Joh. Ludwig Merz von Herisau
und von 1840-1847 durch dessen Sohn Ludwig Merz mit
finanzieller Unterstiitzung der eidg. Militiaraufsichtsbehorde
in Vermessung begriffen waren und die Merzschen MeB-
tischblitter 1 : 25000 fiir die Topographische Karte der
Schweiz (Dufourkarte 1 : 100 000) als Unterlage bereits be-
niitzt wurden. Auf Verlangen des Lithographen Ziegler aber -
besorgte Eschmann fiir diesen Landesteil auch noch Er-
ginzungsmessungen durch Profilaufnahmen lings StraBen-
ziigen und Verdichtung durch Hoéhenkoten, mit denen die
Blitter von Merz mangelhaft versehen waren. Denn dieser
hatte die Bodenformen nicht durch Horizontalkurven, son-
dern ausschlieBlich durch Schraffen dargestellt, im Gegen-
satz zu Eschmanns Originalblittern, fiir die Horizontal-
kurven von 10 m Aquidistanz vorgeschrieben waren. Durch
diese Erginzungen wurde es dem Lithographen mdéglich,
iiber die drei Kantonsgebiete und Teilgebiete angrenzender
Kantone und Linder eine einheitliche Karte im Original-
mafstab der Aufnahmen 1 : 25 000 in 16 Blittern in eigener
Darstellungsart zu schaffen, deren besonderes Merkmal die
hiibsche Gebirgszeichnung durch Schraffen bildet, erginzt
durch Leitkurven von 100 m Aquidistanz als Konzession an
die damals im Werden begriffene Darstellungsart durch
Horizontalkurven.

Das Staatsarchiv St. Gallen verwahrt zwei Aktenbinde,
die alle sich auf die Entstehung der Eschmannschen kan-
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tonalen topographischen Karte beziehenden Dokumente um-
fassen. Die vorstehenden Angaben gehen in der Hauptsache
auf diese Quelle zuriick®. '

Zettabschnitt 1863—1874 und spdter

Durch die Titigkeit der schweizerischen Geoditischen
Kommission, die als Glied der Europiischen Gradmessungs-
kommission im Jahre 1863 mit der vollstindigen Erneuerung
des Triangulationsnetzes I. Ordnung iiber das Gebiet unseres
Landes begann, sind die Kantone St. Gallen und die beiden
Appenzell eigentlich nur mit dem nordéstlichsten Auslaufer
des neuen Hauptnetzes gestreift worden. Denn auf sankt-
gallisches Gebiet kam nur der Punkt Hohentannen des Basis-
AnschluBnetzes Weinfelden und auf appenzellisches Gebiet
der Hauptpunkt Gébris zu liegen. In Verbindung mit den
iibrigen benachbarten Hauptpunkten Hérnli, Hersberg und
Pfinder bildeten dann allerdings diese Stationen das Funda-
ment fiir spatere trigonometrische Netze, die der Bund vor-
erst besonders fiir seine kartographischen Bediirfnisse und
nachher fiir die allgemeinen Vermessungsaufgaben, wie
Forstvermessung und Grundbuchvermessung erstellte.

Gibris und Pfiander sind auch Gemeinschaftspunkte mit
der Triangulation I. Ordnung von Osterreich. Auf Gibris
wurden von der Geoditischen Kommission in den Jahren
1872 durch. Plantamour astronomische Lingenbestimmun-
gen mit der Sternwarte Zirich und im Jahr 1885 durch
Scheiblauer Polhéhen und Azimutmessungen ausgefiihrt.
Im Jahr 1923 wurde die Langenmessung mit Ziirich wieder-
holt und die neue Linge Gibris—Genf zugefiigt. Die Be-
obachter waren Brunner und Hunziker. Die astronomische
Beobachtungsstation auf Gibris besteht aus drei gemauerten
Pfeilern, von denen die beiden dufleren von 1872 bzw. von
1885 und der mittlere von 1923 stammen. Sie sind mit der
trigonometrischen Station durch genaue Messung verbun-
den. Die Einzelheiten der astronomischen Beobachtungen
und ihre Rechnungsresultate sind in den verschiedenen

Publikationen der schweiz. Geoditischen Kommission zu
finden. '

An Hand der seit Eschmanns ersten Messungen fiir das
Hauptnetz unverindert gebliebenen zwei Punkte Hérnli
und Gabris 1st es moglich, sich davon ein Bild zu machen,
welchen Anderungen die Lingeneinheit (und daneben na-
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Pendelpfeiler astronomischer Lingenpfeiler
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Abb. 10. Gibris, astronomische Pfeiler

tirlich auch teilweise die Orientierung einzelner Dreieck-
seiten) in den aufeinanderfolgenden Netzen IL./III. Ordnung
unterworfen war. Als Linge H6rnli-Gébris wurde beniitzt:

1. Von Eschmann fiir seine kantonale Triangulation
1842/46 der Wert aus seinen ,,Ergebnissen‘ von 1840,

log 4.599 1980 = 39 737,26 m

2. Von Pfandler fiir die kantonale Triangulation 1874/83
der Wert
log 4.599 1985 = 39737,31 m

der im Band II, p. 33 der Publikation der schweiz. Geo-
ditischen Kommission 1884 publiziert wurde und vor der
Verwertung der neuen Basismessungen aus der Eschmann-
schen Dreieckseite Chasseral-Réthi (log 4.581 2516) abge-
leitet worden war.

3. Von Reber 1898/1902 wurde fir die Revision der kan-
tonalen Triangulation Pfindlers der im Band V, p. 178 der
schweiz. Geoditischen Kommission im Jahr 1890 publi-
zierte Wert

log 4.599 2076,7 = 39 738,15 m

nicht beniitzt, sondern der aus dem selbst gemessenen Drei-
eck Hornli-Hersberg—Gibris mit der Seite Hornli-Hersberg
4.654 5710,7 derselben Publikation erhaltene Wert

log 4.599 2028 = 39 737,84 m



In diesem Ergebnis sind die Neumessungen der Basislinien
Aarberg, Weinfelden und Bellinzona mitberiicksichtigt.

4. Von der in den Jahren nach 1910 durch die Eidg.
Landestopographie erstellten Landestriangulation ging der
Wert | | ‘

log 4.599 2077,0 = 39 738,156 m

in die Grundbuchtriangulation IV. Ordnung des Kantons
ein. .

Wenn man bedenkt, daB die unter 1. bis 4. genannten
"Triangulationswerke nicht nur den kleinmaBstiblichen topo-
graphischen Karten 1 : 100 000 und 1 : 25 000 des Bundes
als Grundlage dienten, sondern vom Kanton auch als Basis
‘ fiir Detailtriangulationen der Forst- und Grundbuchver-
messungen und fiir die nachfolgenden Detailaufnahmen in
den PlanmaBstiben 1 : 1000 bis 1 : 10 000 verwendet wur-
den, so kann man sich ein Bild von den Unzukémmlich-
keiten machen, die sich beim ZusammenschluB von Koor-
dinatenwerten und Plinen aus Aufnahmegebieten der ver-
schiedenen Epochen ergaben.

Neben der Erstellung der Triangulation I. Ordnung
hatte die schweiz. Geoditische Kommission auch die Auf-
gabe iibernommen, im AnschluB an die Hoéhennetze der
Nachbarlinder fiir die Schweiz eine genaue Héhengrund-
lage .zu schaffen. Die Entstehung des ostschweizerischen
Teils des Landesnivellements und der kantonalen Nivelle-
mente sollen in einem besonderen Abschnitt behandelt
werden.

Zeitabschnitt 1874-1898

Das Bundesgesetz iiber die Publikation der topographi-
schen Aufnahmen und der Bundesbeschluf3 iiber die Fort-
setzung der topographischen Aufnahmen, beide vom 18. De-
zember 1868, notigten das damalige Eidg. Topographische
Bureau auch zum Ausbau der Triangulationen II. und III.
Ordnung in verschiedenen Kantonen, denn die obgenannten
bundesrechtlichen Erlasse schrieben vor, daB3 alle Original-
aufnahmen, die fiir den Stich und den Druck der Dufour-
karte beniitzt worden waren, vor ihrer Veroffentlichung
revidiert, erginzt oder umgearbeitet werden muBten. Ferner
sollte die topographische Vermessung in allen jenen Kan-
tonen fortgesetzt werden, in denen noch keine regelmiBigen
topographischen Aufnahmen stattgefunden hatten. Zu diesen
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Kantonen zihlten Appenzell Inner- und AuBerrhoden, denn
die Merzschen MeBtischblitter besaBen ja keine Horizontal-
kurven zur Darstellung der Bodenformen, sondern nur
Schraffen. Zudem fehlten in Appenzell die nétigen trigono-
metrischen Fixpunkte IT. und ITI. Ordnung fiir eine Neu-
aufnahme vollstindig und beschrinkten sich auch im Kan-
ton St. Gallen auf eine nur kleine Anzahl durch Eschmann
seinerzeit bestimmter Kirchtiirme, die fiir die vorgeschrie-
bene Kartenrevision nicht ausgereicht hitten. Aus diesen
Griinden muflte der Bund fiir die Schaffung der trigono-
metrischen Unterlagen sorgen, bevor die Revision und Neu-
aufnahme der topographischen Karte 1 : 25 000 begonnen
werden konnte. Daneben war aber auch ein Bundesgesetz
iiber die eidgendssische Oberaufsicht iiber die Forstpolizei -
zu erwarten, das die Vermessung der Wilder auf Grund
einer fachgemifBen Triangulation vorsah. Hierfiir waren
zuerst Grundlagen II./III. Ordnung zu erstellen, die, wie wir
gesehen haben, in den Kantonen St. Gallen und Appenzell

eben fehlten. .
(Fortsetzung folgt.)

Note sur la théorie générale des planimétres

Par W. K. Bachmann, géomeétre officiel, licencié és sciences.

Dans les ouvrages de topographie, on fait généralement une distinc-
tion nette entre les planimeétres linéaires et les planimétres polaires.
Ces deux instruments sont cependant basés sur un seul et méme principe
que nous développerons ci-aprés d’une fagon tout a fait élémentaire.

Soit F une figure plane dont on veut déterminer la superficie;
(u, v) étant un systéme de coordonnées curvilignes dans ce plan, nous
pouvons écrire

: - -
r =r(u,v)

pour un point quelconque du plan. En différentiant, nous trouvons
dr =r,du +r,dp
et I'élément de surface est
ds = | ry AT, | dudp

Apres ces quelques indications préliminaires, nous allons étudier le
planimétre représenté par la fig. 1.

La position de la pointe tracante T dépend des deux variables s et a.
Ces derniéres variables peuvent étre appelées parameétres de position

du planimétre. Elles déterminent, dans une région du plan, un systeme
de coordonnées curvilignes (s, a) qui permet de décomposer la surface



	Geodätische Grundlagen der Vermessungen in den Kantonen St. Gallen und Appenzell I.-Rh. und A.-Rh. [Fortsetzung]

